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(54) Wippkreissäge

(57) Bei einer Wippkreissäge insbesondere zum Ab-
längen von Brennholz, mit mindestens einem stationären
Schneidwerkzeug, vorzugsweise inform eines um eine
horizontale Achse rotierbaren Sägenblatts (3), das auf
einem Gestell (4) angeordnet ist, das mit einem dem
Schneidwerkzeug zugeordneten Schutzgehäuse (7) ver-
sehen ist, und mit einer am Gestell (4) um eine zur Achse
des Schneidwerkzeugs parallele Achse schwenkbar ge-
lagerten Wippe (5), die mit einem von oben zugänglichen
Aufnahmekanal (12) zur Aufnahme von Schnittgut (22)
versehen ist, lassen sich dadurch eine hohe Arbeitssi-
cherheit und Bedienungsfreundlichkeit erreichen, dass
die Wippe (5) mit einer der oberen Zugangsseite des
Aufnahmekanals (12) zugeordneten, schwenkbaren Ab-
deckeinrichtung (20) und einer zum Eingriff mit in den
Aufnahmekanal (12) eingelegtem Schnittgut (22) bring-
baren, schwenkbaren Niederhalteeinrichtung (21) verse-
hen ist, wobei die Niederhalteeinrichtung (21) und die
Abdeckeinrichtung (20) in Niederhalte-bzw. Abdeckrich-
tung relativ zueinander bewegbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Wippkreissäge, ins-
besondere zum Ablängen von Brennholz, mit minde-
stens einem stationären Schneidwerkzeug, vorzugswei-
se in Form eines um eine horizontale Achse rotierbaren
Sägenblatts, das auf einem Gestell angeordnet ist, das
mit einem dem Schneidwerkzeug zugeordneten Schutz-
gehäuse versehen ist, und mit einer am Gestell um eine
zur Achse des Schneidwerkzeugs parallele Achse
schwenkbar gelagerten Wippe, die mit einem von oben
zugänglichen Aufnahmekanal zur Aufnahme von
Schnittgut versehen ist.
[0002] Eine Anordnung dieser Art ist zum Beispiel aus
der DE 20 2006 010 777 U1 bekannt. Bei den bekannten
Anordnungen dieser Art ist der Aufnahmekanal zur
Durchführung der Sägearbeiten nicht abdeckbar. Das in
den Aufnahmekanal eingelegte Schnittgut wird dabei
während des Sägevorgangs durch Eingriff in den Auf-
nahmekanal manuell gesichert. Es besteht daher die Ge-
fahr eines Fingerkontakts mit dem Schneidwerkzeug und
damit eine hohe Verletzungsgefahr. Außerdem besteht
die Gefahr, dass über die oben offene Zugangsöffnung
des Aufnahmekanals Sägspäne und Splitter etc. heraus-
geschleudert werden, was ebenfalls zu Unfällen führen
kann. Die bekannten Anordnungen erweisen sich daher
als nicht arbeitssicher genug.
[0003] Hiervon ausgehend ist es daher die Aufgabe
der vorliegenden Erfindung, eine Anordnung eingangs
erwähnter Art mit einfachen und kostengünstigen Mitteln
so zu verbessern, dass eine hohe Arbeitssicherheit er-
reicht wird.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass die Wippe mit einer die obere Zugangsseite
des Aufnahmekanals abdeckelnden, schwenkbaren Ab-
deckeinrichtung und mit einer zum Eingriff mit in den Auf-
nahmekanal eingelegtem Schnittgut bringbaren, von au-
ßerhalb des Aufnahmekanals betätigbaren, schwenkba-
ren Niederhalteeinrichtung versehen ist, und dass die
Abdeckeinrichtung und Niederhalteeinrichtung bewe-
gungsmäßig entkoppelt und in Niederhalte- bzw. Ab-
deckrichtung relativ zueinander bewegbar sind.
[0005] Mit diesen Maßnahmen werden die Nachteile
der bekannten Anordnungen vollständig vermieden. Die
Abdeckeinrichtung und die Niederhalteeinrichtung ge-
währleisten, dass ein Kontakt der Bedienungsperson mit
dem Schneidwerkzeug ausgeschlossen ist. Durch die
Entkopplung der Bewegung der Abdeckeinrichtung von
der Niederhalteeinrichtung und umgekehrt ist sicherge-
stellt, dass die Abdeckeinrichtung unabhängig vom
Durchmesser des Schnittguts in jedem Fall vollständig
geschlossen werden kann und dass das Schnittgut den-
noch in jedem Fall zuverlässig gehalten und gesichert
wird. Zudem ist sichergestellt, dass infolge der vollstän-
digen Abdeckung des Aufnahmekanals auch keine
Fremdkörper in diesen hinein bzw. Späne und Splitter
aus diesem herausgeworfen werden können. Die erfin-
dungsgemäßen Maßnahmen gewährleisten daher eine

hohe Arbeitssicherheit verbunden mit einem hohen Ar-
beitskomfort.
[0006] Vorteilhafte Ausgestaltungen und zweckmäßi-
ge Fortbildungen der übergeordneten Maßnahmen sind
in den Unteransprüchen angegeben.
[0007] So kann die Abdeckeinrichtung vorteilhaft ei-
nen die obere Zugangsöffnung des Abdeckkanals über-
brückenden, vorzugsweise nach oben gewölbten, mit ei-
nem quer zu seiner Schwenkachse verlaufenden, der
Niederhalteeinrichtung zugeordneten Schlitz und einem
der Schwenkachse gegenüberliegenden Griff versehe-
nen Schwenkdeckel aufweisen, der mit oberen, quer zur
Schwenkachse verlaufenden Verstärkungsleisten ver-
sehen ist, die den gestellseitigen Deckelrand überragen
und mit den so gebildeten Laschen wippenseitig gelagert
sein können. Diese Maßnahmen ergeben eine einfache
und sehr stabile Ausführung.
[0008] Eine weitere zweckmäßige Maßnahme kann
darin bestehen, dass die Niederhalteeinrichtung wenig-
stens einen von einer Schwenkwelle abstehenden Nie-
derhaltearm aufweist, der mit einem den deckelseitigen
Schlitz durchgreifenden Betätigungshebel verbunden
ist. Hierbei ist eine einfache Betätigung des Niederhal-
tearms bei geschlossenem Schwenkdeckel von außen
möglich. Der Niederhaltearm und der Betätigungshebel
können dabei einfach einen T-förmigen Bügel bilden,
dessen nach unten weisender Querbalken an der
Schwenkwelle angreift und den Niederhaltearm enthält.
[0009] Eine weitere vorteilhafte Maßnahme zur Erhö-
hung des Bedienungskomforts kann darin bestehen,
dass der Abdeckeinrichtung und der Niederhalteeinrich-
tung ihre jeweiligen nach oben gerichteten Schwenkbe-
wegungen unterstützende Enflastungsfedern zugeord-
net sind.
[0010] Vorteilhaft kann der Schwenkdeckel mit einer
dem Schutzgehäuse des Gestells gegenüberliegenden,
einem Durchgriffsschlitz für das Schneidwerkzeug zuge-
ordneten Schutzhaube versehen sein, die bei an das Ge-
stell angeschwenkter Wippe in das Schutzgehäuse ein-
greift. Hierdurch wird sichergestellt, dass trotz der oberen
Abdeckung des Aufnahmekanals mittels des Schwenk-
deckels eine große Schnitttiefe erreichbar ist und das
Schneidwerkzeug trotzdem in jedem Fall verdeckt ist.
[0011] Um die Wippe weit genug an das Gestell an-
schwenken zu können, benötigt das Schutzgehäuse ei-
nen Ausschnitt, in den der Aufnahmekanal eintauchen
kann. Um trotz dieses Ausschnitts eine zuverlässige Ab-
schirmung des Schneidwerkzeugs zu gewährleisten,
kann ein im Bereich der Außenseite des Schutzgehäuses
von der Wippe abstehendes, in das Schutzgehäuse ein-
greifendes Schutzblech und ein im Bereich der gegen-
überliegenden Seite des Schutzgehäuses vorgesehe-
nes, an die Wippe angelenktes und mit dem Schutzge-
häuse über eine Stift-Schlitzverbindung gelenkig verbun-
denes Abdeckstück vorgesehen sein. Hierdurch wird die
Sicherheit weiter erhöht.
[0012] Um unfallträchtige Fehlbedienungen auszu-
schließen ist der Wippe vorteilhaft eine Verriegelungs-
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einrichtung zugeordnet, die in einer vom Gestell abge-
schwenkten Stellung der Wippe eine Öffnung der Ab-
deckeinrichtung bei gleichzeitiger Verriegelung der Wip-
pe ermöglicht und diese nur bei geschlossener Abdeck-
einrichtung für eine Schwenkbewegung freigibt und die
Abdeckeinrichtung in jeder von der vom Gestell abge-
schwenkten Position der Wippe entfernten Position ge-
gen Öffnen blockiert. Hiermit ist zuverlässig ausge-
schlossen, dass die Wippe mit offenem Aufnahmekanal
in Schneidrichtung bewegbar ist und dass die Abdeck-
einrichtung während eines Schneidvorgangs geöffnet
werden kann.
[0013] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und
zweckmäßige Fortbildungen der übergeordneten
Maßnahmen sind in den restlichen Unteransprüchen an-
gegeben und aus der nachstehenden Beispielsbeschrei-
bung anhand der Zeichnung näher entnehmbar.
[0014] In der nachstehend beschriebenen Zeichnung
zeigen:

Figur 1 eine Seitenansicht einer erfindungsgemäßen
Wippkrieissäge mit für eine Beschickung ge-
öffnetem Aufnahmekanal,

Figur 2 eine perspektivische Ansicht der erfindungs-
gemäßen Wippkreissäge von der der Figur 1
zugrundeliegenden Motorseite gegenüberlie-
genden Seite,

Figur 3 die Anordnung gemäß Figur 1 mit eingeleg-
tem Schnittgut und geschlossenem Aufnah-
mekanal,

Figur 4 die Anordnung gemäß Figur 3 mit teilweise an
das Gestell angeschwenkter Wippe,

Figur 4 eine perspektivische Ansicht der Anordnung
gemäß Figur 3 von der wippenfernen Seite
her und

Figur 6 eine perspektivische Ansicht der Anordnung
gemäß Figur 4 von der Bedienungsseite her.

[0015] Die den Zeichnungen zugrundeliegende
Brennholzkreissäge besteht, wie beispielsweise Figur 1
anschaulich erkennen lässt, aus einem vorzugsweise
fahrbaren, mit Rollen 1 und einer Deichsel 2 versehenen,
zweckmäßig nach Art eines Pyramidenstumpfes ausge-
bildeten, ein Schneidwerkzeug, hier inform eines Kreis-
sägenblatts 3 aufnehmenden Gestell 4 und einer an einer
Seite des Gestells 4 schwenkbar gelagerten Wippe, die
an das Gestell 4 an bzw. von diesem abschwenkbar ist.
Aufgrund dieses Aufbaus werden Sägen vorliegender Art
in der Praxis als Wippkreissäge bezeichnet.
[0016] Das Sägenblatt 3 ist auf einer horizontalen, zur
Achse der Wippe 5 parallelen Welle aufgenommen, die
durch einen auf dem Gestell 4 angeordneten Motor 6
antreibbar ist. Im dargestellten Beispiel ist der Motor 6

auf die abgeflachte Oberseite des Gestells 4 aufgesetzt.
Das Sägenblatt 3 kann dabei direkt auf der Motorwelle
aufgenommen sein. Das Gestell 4 wird dabei durch das
mit seiner Ebene quer zur Wippe 5 angeordnete Sägen-
blatt 3 auf einer quer zu der der Wippe 5 zugeordneten
Seite des Gestells 4 verlaufenden Seite flankiert. An die-
ser Seite des Gestells 4 ist ein dem Sägenblatt 3 zuge-
ordnetes Schutzgehäuse 7 angebracht, das wippenseitig
offen ist. Das Schutzgehäuse 7 ist nach Art eines schma-
len, wippenseitig offenen Kastens ausgebildet, dessen
dem Motor 6 gegenüberliegende Rückseite zur Ermög-
lichung einer Zugänglichkeit des Sägenblatts 3 für einen
Wechsel etc. abnehmbar bzw. abschwenkbar ist. Im un-
teren Bereich der wippenfernen Schmalseite des Schutz-
gehäuses 7 ist dieses zweckmäßig mit einer Spanaus-
wurföffnung versehen. Die untere Schmalseite des
Schutzgehäuses 7 ist daher zweckmäßig zur Auswurf-
öffnung hin abfallend ausgebildet. Im dargestellten Bei-
spiel ist das Schutzgehäuse 7 parallelogrammartig ge-
staltet, so dass sich parallele Ober- und Unterseiten er-
geben.
[0017] Die Wippe 5 ist praktisch als Rahmen ausge-
bildet, der zwei seitliche, durch einen oder mehrere Quer-
stege miteinander verbundene Holme 8 aufweist, die im
Bereich ihres unteren Endes in einem unteren Bereich
der zugeordneten Gehäuseseite schwenkbar gelagert
sind. Die gestellferne Seite der Wippe 5 kann durch ein
an den Holmen 8 angebrachtes Blech verschlossen sein.
Auf diese Weise ergibt sich eine geschlossene Nische
in die das Sägenblatt 3 eingreifen kann, wie in Figur 4
angedeutet ist. Die Achse dieser Lager 9 verläuft, wie
oben schon erwähnt, parallel zur Achse des Sägenblatts
3. Oberhalb der Lager 9 sind die Holme 8 mit zum Gestell
4 hin auskragenden Konsolen 10 versehen, die zur Auf-
nahme eines im Querschnitt etwa v-förmigen Profilab-
schnitts 11 dienen, der einen zumindest über die Länge
der wippenseitigen Gestellseite sich erstreckenden Auf-
nahmekanals 12 für abzulängendes Schnittgut begrenzt.
Der den Aufnahmekanal 12 enthaltende, durch einen
Blechformling gebildete Profilabschnitt 11 liegt mit einem
Schenkel an den Holmen 8 an und ist im Bereich seines
anderen Schenkels von den Konsolen 10 von unten und
gestellseitig umgriffen, so dass sich eine hohe Stabilität
ergibt. Die Länge des Aufnahmekanals 12 ist an die üb-
liche Länge von als Schnittgut in der Regel in Frage kom-
mendem Sterholz von 1 m angepasst. Der Aufnahmeka-
nal 12 ragt dabei mit einem Endbereich über die Ebene
des Sägenblatts 3 hinaus, so dass sich auch eine Ab-
stützung eines abgetrennten Holzstücks ergibt. Der den
Aufnahmekanal 12 begrenzende Profilabschnitt 11 ist
dementsprechend mit einem dem Sägenblatt 3 zugeord-
neten, am besten aus Figur 2 erkennbaren Durchgriffs-
schlitz 13 versehen.
[0018] Zur Erhöhung der Sicherheit ist die Wippe 5 mit
einer der Zugangsseite, d.h. Der Öffnung des oben offe-
nen Aufnahmekanals 12 zugeordneten, schwenkbaren
Abdeckeinrichtung 20 und einer zum Halten des in den
Aufnahmekanal 12 eingelegten Schnittguts vorgesehe-
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nen, schwenkbaren Niederhalteeinrichtung 21 verse-
hen. In den Figuren 1 und 2 sind die Abdeckeinrichtung
20 und die Niederhalteeinrichtung 21 im hochge-
schwenkten, das Einlegen von Schnittgut in den Aufnah-
mekanal 12 erlaubenden Zustand gezeigt. Die Figuren
3 und 4 zeigen die Abdeckeinrichtung 20 im geschlos-
senen Zustand und die Niederhalteeinrichtung 21 im am
eingelegten, durch einen Rundling angedeuteten
Schnittgut 22 angestellten Zustand. Die der Abdeckein-
richtung 20 und der Niederhalteeinrichtung 21 jeweils zu-
geordneten Schwenklager 23 bzw. 24 befinden sich im
Bereich der hinteren, nach oben verlaufenden Abschnitte
10a der Konsolen 10. Die Schwenklager 23, 24 sind in
der Höhe gegeneinander versetzt, wobei die Schwenkla-
ger 24 der Niederhalteeinrichtung 21 etwas tiefer als die
im Bereich der oberen Enden der Konsolenabschnitte
10a und damit im Bereich des oberen Rands der inneren
Seitenwand des Aufnahmekanals 12 vorgesehenen
Schwenklager 23 der Abdeckeinrichtung 20 positioniert
sind.
[0019] Die Abdeckeinrichtung 20 wird durch einen die
obere Zugangsöffnung des Aufnahmekanals 12 über-
brückenden, zweckmäßig nach oben gewölbten bzw. ab-
geknickten Schwenkdeckel 25 gebildet. Dieser kann
durch ein Lochblech gebildet werden, das mit quer zu
seiner Schwenkachse verlaufenden, am besten aus Fi-
gur 2 ersichtlichen Versteifungsstegen 26 versehen sein
kann. Diese stehen über den gestellseitigen Rand des
Schwenkdeckels 25 vor, so dass sich konsolenseitig vor-
springende Laschen 27 ergeben, mit denen der
Schwenkdeckel 25 an den oberen Enden der Konsolen-
abschnitte 10a gelagert werden kann. Zur Bedienung des
Schwenkdeckels 25 kann dieser mit einem über seinen
achsfernen Rand vorspringenden Griff 28 versehen sein.
[0020] Die Niederhalteeinrichtung 21 besteht, wie am
besten aus den Figuren 3 und 4 erkennbar ist, aus einem
oder mehreren, auf den Kopf gestellten, T-förmigen Bü-
geln, deren Querbalken einen am Schnittgut 22 zur An-
lage bringbaren Niederhaltearm 29 bildet, dessen Ein-
griffsseite so gezahnt ist, dass einer durch die Schnitt-
kräfte verursachten Drehung des Schnittguts 22 entge-
gengewirkt wird. Eine ähnliche Zahnung ist auch im Be-
reich der gegeneinander geneigten Seitenwände des
Aufnahmekanals 12 vorgesehen. Der vom Niederhalte-
arm 29 nach oben abstehende Bügelarm bildet einen
Betätigungshebel 30, der an seinem oberen Ende mit
einem oberhalb des Schwenkdeckels 25 sich befinden-
den Griff 31 versehen ist. Die Niederhalteeinrichtung 21
kann, wie vorstehend schon erwähnt wurde, einen oder
mehrere, vorzugsweise die Schnittebene des Sägen-
blatts 3 flankierende T-Bügel aufweisen. In den meisten
Fällen genügt, wie im dargestellten Beispiel, ein derarti-
ger Bügel. Dieser ist im Bereich des gestellseitigen En-
des des Niederhaltebügels 29 mittels des zugeordneten
Schwenklagers 24 gelagert. Zur Bildung des Schwenkla-
gers 24 kann eine durch einen mit seinen Enden in mit-
einander fluchtende Bohrungen von zwei einander be-
nachbarten Konsolenabschnitten 10a eingreifenden

Stab gebildete Welle vorgesehen sein, die fest, z.B.
durch Verschweißen, mit dem zugewandten Ende des
Niederhaltebügels 29 verbunden ist. Der Niederhaltebü-
gel 29 befindet sich innerhalb des Aufnahmekanals 12,
das heißt unterhalb des Schwenkdeckels 25. Der vom
Niederhaltearm 29 abstehende Betätigungsarm 30
durchgreift daher den Schwenkdeckel 25, der hierzu mit
einem rechtwinklig zu seiner Achse verlaufenden, am
besten aus den Figuren 5 und 6 ersichtlichen Durchgriffs-
schlitz 35 versehen ist.
[0021] Zum Einlegen von Schnittgut in den Aufnahme-
kanal 12, das heißt zur Bewerkstelligung einer oberen
Zugänglichkeit des Aufnahmkanals 12, werden, wie die
Figuren 1 und 2 zeigen, der Schwenkdeckel 25 der Ab-
deckeinrichtung 20 und die Niederhalteeinrichtung 21
nach oben vom Aufnahmekanal 12 abgeschwenkt und
in die den Figuren 1 und 2 zugrundeliegende, obere End-
stellung gebracht. Nach erfolgter Beschickung des Auf-
nahmekanals 12 mit Schnittgut werden der Schwenkdek-
kel 25 und die Niederhalteeinrichtung 21 in die den Fi-
guren 3 und 4 zugrundeliegende Arbeitsstellung abge-
senkt, wobei der Schwenkdeckel 25 mit seinem gestell-
fernen Rand am oberen Ende der Holme 8 bzw. der äu-
ßeren Wand der Wippe 5 zur Anlage kommt, so dass der
Aufnahmekanal 12 spaltfrei nach oben verschlossen ist.
Die Niederhalteeinrichtung 21 kann demgegenüber nur
soweit abgesenkt werden, bis der Niederhaltearm 29 auf
dem eingelegten Schnittgut 22 anliegt, das heißt die Ab-
senkbewegung der Niederhalteeinrichtung 21 wird be-
reits beendet, bevor deren ohne Schnittgut mögliche, tief-
ste Position erreicht ist. Die jeweilige Endstellung der
Niederhalteeinrichtung 21 hängt dabei, wie in Figur 3 mit
unterbrochenen Linien angedeutet ist, vom Durchmes-
ser des eingelegten Schnittguts 22 ab, während der
Schwenkdeckel 25 stets bis zur Anlage an der Oberseite
der Wippe 5 abgesenkt, d. h. in seine tiefste Position
gebracht wird. Um dies zu ermöglichen, sind die Abdeck-
einrichtung 20 und die Niederhalteeinrichtung 21 bewe-
gungsmäßig voneinander entkoppelt, das heißt unab-
hängig voneinander auf- und abschwenkbar und relativ
zueinander in Niederhalterichtung bzw. Abdeckrichtung
bewegbar, was durch die oben bereits erwähnte, ge-
trennte Lagerung der Abdeckeinrichtung 20 und der Nie-
derhalteeinrichtung 21 erreicht wird.
[0022] Zur Erleichterung der Bedienung sind der Ab-
deckeinrichtung 20 und der Niederhalteeinrichtung 21 ih-
re nach oben gerichteten Schwenkbewegungen unter-
stützende Entlastungsfedern 36 bzw. 37 zugeordnet. Die
der Niederhalteeinrichtung 21 zugeordnete Enflastungs-
feder 37 greift dabei, wie z.B. Figur 5 zeigt, einerseits an
einem schräg nach hinten abstehenden Finger 38 der
oben beschriebenen, zur Bildung der zugeordneten
Schwenklagerung 24 vorgesehenen Welle und anderer-
seits an einer Konsole 10 an. Die der Abdeckeinrichtung
20 zugeordnete Enflastungsfeder 36 greift einerseits an
einer schräg nach hinten abstehenden Auskragung 38a
des Schwenkdeckels 25 und andererseits ebenfalls an
einer Konsole 10 an. Die die Entlastungsfedern 36, 37
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abstützende Konsole 10 wird von den beiden Entla-
stungsfedern 36, 37 zweckmäßig flankiert. Zur Bildung
der Abstützeinrichtung ist dabei einfach ein die betref-
fende Konsole 10 durchsetzender Stift 39 vorgesehen,
an dessen einander gegenüberliegenden Enden die bei-
den Entlastungsfedern 36, 37 eingehängt werden kön-
nen.
[0023] Zur Durchführung eines Sägeschnitts wird die
Wippe 5 an das Gestell 4 angeschwenkt. Um dies zu
ermöglichen, ist das Schutzgehäuse 7 mit einem bei-
spielsweise in den Figuren 2 und 3 von außen und von
innen gezeigten Ausschnitt 40 versehen, in den das den
Aufnahmekanal 12 begrenzende Profil 11 eintauchen
kann. Zur Verhinderung einer Zugänglichkeit des um-
fangsseitigen Zahnbereichs des Sägenblatts 3 im Be-
reich des Ausschnitts 40 sind diesem außen und innen
geeignete Abdeckeinrichtungen zugeordnet. Im Bereich
der Außenseite, das hießt der vom Gestell 4 abgewand-
ten Seite des Schutzgehäuses 7 wird der Sägezahnbe-
reich im Bereich des Ausschnitts 40, wie am besten aus
Figur 2 ersichtlich ist, durch ein an der Wippe 5 befestig-
tes Schutzblech 41 abgedeckt, das mit seinem wippen-
fernen Rand in das Schutzgehäuse 7 eintaucht. Das
Schutzblech 41 kann dabei aus mehreren, aneinander
angesetzten Abschnitten bestehen oder einteilig ausge-
bildet sein. Im Bereich der Innenseite, das heißt der dem
Gestell 4 zugewandten Seite des Schutzgehäuses 7 ist
zur Abdeckung des Zahnbereichs des Sägenblatts 3, wie
aus den Figuren 3 und 5 anschaulich hervorgeht, eben-
falls ein von der Wippe 5 vorspringendes Schutzblech
42 vorgesehen, das hier jedoch lediglich den oberen Be-
reich abdeckt und an dem deshalb ein weiteres Abdeck-
stück 43 mit seinem oberen Ende schwenkbar gelagert
ist, das mit seinem unteren Ende über eine Stift-Schlitz-
verbindung an das Schutzgehäuse 7 angelenkt ist.
[0024] Gegen Ende der Schneidbewegung der Wippe
5 könnte es unter Umständen über die wippenseitige Öff-
nung des Schutzgehäuses 5 zu einem Fingerkontakt mit
dem Sägenblatt 3 kommen. Um dies auszuschließen ist
der Schwenkdeckel 25, wie die Figur 6 erkennen lässt,
mit einer einem dem Sägenblatt 3 zugeordneten Durch-
griffsschlitz zugeordneten Schutzhaube 49 versehen, die
bei Annäherung der Wippe 5 an das Gestell 4 in das
Schutzgehäuse 7 eintaucht und so eine Zugänglichkeit
des Sägezahnbereichs des Sägenblatts 7 verhindert.
[0025] Um unfallträchtige Fehlbedienungen, zum Bei-
spiel eine zum Sägenblatt 3 hin gerichtete Anschwenk-
bewegung der Wippe 5 bei geöffneter Abdeckeinrichtung
20 oder ein Öffnen des Schwenkdeckels 25 bei ganz
oder teilweise an das Gestell 4 angenäherter Wippe 5,
zu vermeiden, ist eine am besten aus den Figuren 5 und
6 ersichtliche Verriegelungseinrichtung 44 vorgesehen,
welche Fehlbedienungen oben genannter Art aus-
schließt und nur eine ordnungsgemäße Bedienung der
erfindungsgemäßen Wippkreissäge zulässt. Zur Bildung
der Verriegelungseinrichtung 44 sind gestellseitig fix an-
gebrachte und wippenseitig fix angebrachte Elemente
vorgesehen. Gestellseitig ist eine hier am Schutzgehäu-

se 7 angebrachte, konzentrisch zur Schwenkachse der
Wippe 5 gebogene Kulissenleiste 45 vorgesehen, deren
wippenseitiges Ende einen der Wippe 5 zugewandten
Anschlag 46 bildet. Wippenseitig sind ein dem Anschlag
46 zugeordneter Gegenanschlag 47 und ein der Kulis-
senleiste 45 zugeordneter Gleitschuh 48 vorgesehen.
[0026] Der Gegenanschlag 47 kann als am Schwenk-
deckel 25 angebrachtes Kammblech ausgebildet sein,
das so angeordnet ist, dass es bei offenem Schwenk-
deckel 25, wie aus Figur 1 ersichtlich ist, dem Anschlag
46 gegenüberliegt und im Falle einer Fehlbedienung der
Wippe 5 am Anschlag 46 anläuft und bei geschlossenem
Schwenkdeckel 25, wie aus Figur 3 ersichtlich ist, am
Anschlag 46 vorbeilaufen kann. Der Gleitschuh 48 ist so
ausgebildet und angeordnet, dass er in der der Figur 3
zugrundeliegenden, gestellfernen Endstellung der Wip-
pe 5 außer Eingriff mit der Kulissenleiste 45 ist und au-
ßerhalb dieser Endstellung auf dem ganzen Schwenk-
weg der Wippe 5 so an der Kulissenleiste 45 anliegt, dass
der mit dem Gleitschuh 45 verbundene Schwenkdeckel
25 gegen Anheben gesperrt ist, wie aus Figur 6 erkenn-
bar ist. Da der Schwenkdeckel 25 beim Anheben nach
hinten und dementsprechend der Gleitschuh 48 nach un-
ten geschwenkt wird, liegt dieser mit einer geeigneten
Stützfläche auf der Oberseite der Kulissenleiste 45 auf,
so dass sich eine Sperre gegen Heben des Schwenk-
deckels 45 ergibt. Der Gleitschuh 48 kann dabei einfach
als vom Schwenkdeckel 25 abstehende, die Kulissenlei-
ste 45 übergreifende Klaue ausgebildet sein. Zweckmä-
ßig kann der kammförmige Gegenanschlag 47 als oberer
Ansatz des Gleitschuhs ausgebildet sein, so dass beide
Elemente in einem vom Schwenkdeckel 25 nach oben
abstehenden Formteil verwirklicht werden können.
[0027] Im dargestellten Beispiel ist die Kulissenleiste
45 zweckmäßig im Bereich der Innenseite, das heißt der
dem Gestell 4 zugewandten Seite des Schutzgehäuses
7 vorgesehen. Selbstverständlich wäre jedoch auch eine
Anbringung auf der Außenseite des Schutzgehäuses 7
möglich. Ebenso wäre es denkbar sowohl innen als auch
außen eine Kulissenleiste mit jeweils zugeordnetem Ge-
genanschlag 47 und Gleitschuh 48 vorzusehen.
[0028] Im dargestellten Beispiel ist der Aufnahmeka-
nal 12 stirnseitig offen. Es wäre aber auch denkbar, we-
nigstens eine Stirnseite, vorzugsweise die näher beim
Sägenblatt 3 sich befindende Stirnseite, zur weiteren Er-
höhung des Eingriffsschutzes mit einer abnehmbaren,
vorzugsweise etwa mittels einer Kette unverlierbar ge-
stellseitig befestigten oder wegschwenkbar angeordne-
ten Seitenwand zu versehen.
[0029] Vorstehend ist zwar ein besonders bevorzugtes
Ausführungsbeispiel der Erfindung näher erläutert, ohne
dass jedoch hiermit eine Beschränkung verbunden sein
soll. So wäre es beispielsweise auch denkbar, anstelle
eines rotierenden Sägenblatts ein anderes stationäres
Schneidwerkzeug, beispielsweise inform einer Ketten-
säge und/oder einer Stichsäge etc. vorzusehen. Der in
der obigen Beschreibung und in den Ansprüchen ver-
wendete Begriff Wippkreissäge ist dabei so zu verstehen,

7 8 



EP 2 390 071 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dass auch Ausführungen vorstehend genannter Art er-
fasst sind.

Patentansprüche

1. Wippkreissäge, insbesondere zum Ablängen von
Brennholz, mit mindestens einem stationären
Schneidwerkzeug, vorzugsweise in Form eines um
eine horizontale Achse rotierbaren Sägenblatts (3),
das auf einem Gestell (4) angeordnet ist, das mit
einem dem Schneidwerkzeug zugeordneten
Schutzgehäuse (7) versehen ist, und mit einer am
Gestell (4) um eine zur Achse des Schneidwerk-
zeugs parallele Achse schwenkbar gelagerten Wip-
pe (5) die mit einem von oben zugänglichen Aufnah-
mekanal (12) zur Aufnahme von Schnittgut (22) ver-
sehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Wip-
pe (5) mit einer die obere Zugangsseite des Aufnah-
mekanals (12) abdeckelnden, schwenkbaren Ab-
deckeinrichtung (20) und mit einer zum Eingriff mit
in den Aufnahmekanal (12) eingelegtem Schnittgut
bringbaren, von außerhalb des Aufnahmekanals
(12) betätigbaren, schwenkbaren Niederhalteein-
richtung (21) versehen ist, und dass die Abdeckein-
richtung (20) und Niederhalteeinrichtung (21) bewe-
gungsmäßig entkoppelt und in Niederhalte- bzw. Ab-
deckrichtung relativ zueinander bewegbar sind.

2. Wippkreissäge nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wippe (5) einen Rahmen mit
zwei seitlichen Holmen (8) aufweist, die im Bereich
ihres unteren Endes am Gestell (4) gelagert und
oberhalb hiervon mit gestellseitig auskragenden
Konsolen (10) zur Aufnahme eines den Aufnahme-
kanal (12) begrenzenden, einen Durchgriffsschlitz
(13) für das Schneidwerkzeug aufweisenden, im
Querschnitt etwa v-förmigen Profilstücks (11) und
zur Aufnahme der Schwenkachsen (23, 24) der Ab-
deckeinrichtung (20) und Niederhalteeinrichtung
(21) versehen sind.

3. Wippkreissäge nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die der
Abdeckeinrichtung (20) zugeordnete Schwenkach-
se (23) höher als die der Niederhalteeinrichtung (21)
zugeordnete Schwenkachse (24) angeordnet ist.

4. Wippkreissäge nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
deckeinrichtung (20) einen die obere Zugangsöff-
nung des Aufnahmekanals (12) überbrückenden,
vorzugsweise nach oben gewölbten, mit einem quer
zu seiner Schwenkachse verlaufenden, der Nieder-
halteeinrichtung (21) zugeordneten Durchgriffs-
schlitz (35) und einem der Schwenkachse gegen-
überliegenden Griff (28) versehenen Schwenkdek-
kel (25) aufweist, der mit quer zur Schwenkachse

verlaufenden Verstärkungsleisten (26) versehen ist,
die den gestellseitigen Deckelrand überragen und
mit den so gebildeten Laschen (27) an oberen Kon-
solenabschnitten (10a) gelagert sind.

5. Wippkreissäge nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Nie-
derhalteeinrichtung (21) wenigstens einen von ei-
nem eine Schwenkwelle bildenden Stab abstehen-
den, vorzugsweise gezahnten Niederhaltearm (29)
aufweist, von dem ein den deckelseitigen Durch-
griffsschlitz (35) durchgreifender Betätigungshebel
(30) absteht.

6. Wippkreissäge nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Niederhaltearm (29) und der Be-
tätigungshebel (30) einen T-förmigen Bügel bilden,
dessen Querbalken den Niederhaltearm (29) bildet,
der mit seinem gestellnahen Ende an der zugeord-
neten Schwenkwelle befestigt ist.

7. Wippkreissäge nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ab-
deckeinrichtung (20) und der Niederhalteeinrichtung
(21) ihre nach oben gerichteten Schwenkbewegun-
gen unterstützende Entlastungsfedern (36, 37) zu-
geordnet sind, die auf einander gegenüberliegenden
Seiten einer Konsole (10) angeordnet und jeweils
mit einem Ende hieran abgestützt sind und mit ihrem
jeweils anderen Ende an einem Finger (38) der
Schwenkwelle der Niederhalteeinrichtung (21) bzw.
einem Kragarm (38a) des Schwenkdeckels (25) an-
greifen.

8. Wippkreissäge nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schwenkdeckel (25) der Abdeckeinrichtung (21) mit
einer dem Schutzgehäuse (7) des Gestells (4) ge-
genüberliegenden, einem Durchgriffsschlitz für das
Schneidwerkzeug zugeordneten Schutzhaube (49)
versehen ist, die bei an das Gestell (4) angenäherter
Wippe (5) in das Schutzgehäuse (7) eingreift.

9. Wippkreissäge nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Schutzgehäuse (7) mit einem wippenseitig offenen
Ausschnitt (40) versehen ist, in den das den Aufnah-
mekanal (12) bildende Profilstück (11) bei an das
Gestell (4) angenäherter Wippe (5) eingreift, und das
im Bereich des Ausschnitts (40) auf der Außenseite
und der Innenseite des Schutzgehäuses (7) einen
Zugang zum Schneidwerkzeug zumindest in dessen
Zahnbereich verhindernde Abdeckelemente vorge-
sehen sind.

10. Wippkreissäge insbesondere nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Wippe (5) eine Verriegelungseinrich-
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tung (44) zugeordnet ist, die in einer vom Gestell (4)
abgeschwenkten Stellung der Wippe (5) eine Öff-
nung der Abdeckeinrichtung (20) bei gleichzeitiger
Verriegelung der Wippe (5) gegen Bewegung in
Schneidrichtung ermöglicht und diese nur bei ge-
schlossener Abdeckeinrichtung (20) für eine
Schwenkbewegung in Schneidrichtung freigibt und
die Abdeckeinrichtung (20) in jeder von der vom Ge-
stell abgeschwenkten Position der Wippe (5) ent-
fernten Position gegen Öffnen blockiert.

11. Wippkreissäge nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verriegelungseinrichtung
(44) einen gestellseitig fixierten Anschlag (46) und
eine gestellseitig fixierte, an den Anschlag (46) an-
schließende, konzentrisch zur Schwenkachse der
Wippe (5) verlaufende Kulissenleiste (45) aufweist
und dass der Schwenkdeckel (25) der Abdeckein-
richtung (20) mit einem dem Anschlag (46) zugeord-
neten Gegenanschlag (47) und einem der Kulissen-
leiste (45) zugeordneten Gleitschuh (48) versehen
ist, wobei der Gegenanschlag (47) so ausgebildet
und angeordnet ist, dass er bei in der gestellfernen
Endstellung der Wippe (5) hochgeschwenktem
Schwenkdeckel (25) durch eine Bewegung der Wip-
pe (5) in Schneidrichtung zum Eingriff mit dem An-
schlag (46) bringbar und bei geschlossenem
Schwenkdeckel (25) am Anschlag (46) vorbeiführ-
bar ist, und wobei der Gleitschuh (48) so ausgebildet
und angeordnet ist, dass er nur in der gestellfernen
Endstellung der Wippe (5) außer Eingriff mit der Ku-
lissenleiste (45) ist und bei von der gestellfernen
Endstellung entfernter Wippe (5) zur Blockierung
des Schwenkdeckels (25) in seiner geschlossenen
Stellung an der Kulissenleiste (45) anliegt.

12. Wippkreissäge nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das wippenseitige Ende der
Kulissenleiste (45) als dem deckelseitigen Gegen-
anschlag (47) zugeordneter Anschlag (46) ausgebil-
det ist.

13. Wippkreissäge nach Anspruch 11 oder 12, dadurch
gekennzeichnet, dass der Gleitschuh (48) als die
Kulissenleiste (45) übergreifende Klaue ausgebildet
ist.

14. Wippkreissäge nach einem der Ansprüche 11 - 13,
dadurch gekennzeichnet, dass der Gegenan-
schlag (47) und der Gleitschuh (48) an ein gemein-
sames Element angeformt sind.
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